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Gemäss Bundesverfassung setzen sich Bund und Kantone in Ergänzung zur 
persönlichen Verantwortung dafür ein, dass die soziale Sicherheit aller Men-
schen gewährleistet ist, dass alle Arbeit zu angemessenen Bedingungen leisten 
können, Familien und Kinder geschützt und gefördert werden, alle angemes-
sen mit Wohnraum versorgt sind, Junge sich bilden und Erwerbsfähige sich 
weiterbilden können (Artikel 41). Artikel 12 hält darüber hinaus das Recht 
auf Hilfe in Notlagen fest: «Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für 
sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die 
für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind». Diese gesetzlichen 
Grundlagen decken sich mit dem SDG 1 der Agenda 2030. Dennoch sind 
hierzulande 615 000 Menschen von Armut betroffen. Über 1.2 Millionen sind 
von Armut bedroht. Seit zwei Jahren nimmt die Armut in der Schweiz wieder 
zu.

Von Armut betroffen sind überdurchschnittlich viele Alleinerziehende, Fa-
milien mit drei und mehr Kindern und Menschen mit geringer Ausbildung. 
Dafür verantwortlich ist erstens ein wirtschaftlicher Wandel, der zunehmend 
Arbeitsplätze kostet und zweitens eine Pluralisierung der Familienformen. Pa-

rallel dazu haben die Arbeitslosen- und Invalidenversicherung ihre Leistungen in 

den letzten 15 Jahren abgebaut. Zahlreiche Menschen, die früher in diesen Ver-
sicherungen Leistungen bezogen, müssen heute Sozialhilfe beziehen.

Institutionelle und inhaltliche Herausforderungen

Der Kampf gegen und die Prävention von Armut steht vor institutionellen und 
inhaltlichen Herausforderungen. Anspruchsvoll und komplex ist die Armuts-
politik aufgrund ihres Querschnittcharakters. Sie beschränkt sich nicht auf 
Sozialpolitik, sondern betrifft auch Familien-, Steuer-, Arbeitsmarkt-, Woh-
nungs- und Bildungspolitik. Viele dieser Politiken sind im föderalen System 
der Schweiz auf unterschiedlichen Staatsebenen (Gemeinde, Kanton oder 
Bund) geregelt. Dies macht Armutspolitik vielschichtig und komplex. Regional 
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Das vorliegende Kapitel nimmt  

Bezug zum SDG 1 der Agenda 2030 

«Armut in allen ihren Formen und 

überall beenden» und speziell  

auf die SDGs 1.3, 1.5 und 1.b. Zudem 

werden die Themen der folgenden 

SDGs angeschnitten: SDG 3 «Ein  

gesundes Leben für alle Menschen jeden  

Alters gewährleisten», SDG 4 «Inklusive, 

gleichberechtigte und hochwertige  

Bildung gewährleisten und Möglich-

keiten lebenslangen Lernens für alle för-

dern», SDG 5 «Geschlechtergleich-

stellung erreichen und alle Frauen* und 

Mädchen* zur Selbstbestimmung be-

fähigen», SDG 8 «Dauerhaftes,  

breitenwirksames und nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum, produktive 

Vollbeschäftigung und menschen-

würdige Arbeit für alle fördern».
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unterschiedliche Regelungen sind die Folge. Eine einheitliche Armutspolitik auf 

Bundesebene fehlt.

Erst seit kurzem engagiert sich der Bund in der Armutspolitik. Nach parla-
mentarischen Vorstössen und einer ersten Armutskonferenz startete er 2013 
das «Nationale Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut» und 
setzt dieses bis Ende 2018 gemeinsam mit Kantonen, Städten, Gemeinden und 
privaten Organisationen um. Im Programm wurden wissenschaftliche Grund-
lagen erarbeitet, innovative Ansätze zur Armutsbekämpfung erprobt, Praxisin-
strumente bereitgestellt und der fachliche Austausch zwischen Akteurinnen 
und Akteuren gefördert. Das finanzielle Engagement des Bundes blieb mit 9 Mil-

lionen Franken für fünf Jahre aber gering. Im April 2018 entschied der Bundes-
rat, dieses auf 500 000 Franken jährlich zu reduzieren und auf ein regelmässi-
ges Armutsmonitoring zu verzichten. Damit wird die beginnende Dynamik in 
der Armutspolitik auf nationaler Ebene bereits wieder gestoppt. Nach wie vor 
fehlen verbindliche Ziele zur Armutsbekämpfung. 

Neben den fehlenden institutionellen Rahmenbedingungen steht die 
Schweiz auch vor zahlreichen inhaltlichen Herausforderungen. Besonders 

schwierig gestaltet sich die Situation für Niedrigqualifizierte. Ihre Stellen ver-

schwinden zunehmend. Rund die Hälfte der Sozialhilfeempfangenden haben 
keine nachobligatorische Bildung. Die Möglichkeiten, eine Ausbildung im Er-
wachsenenalter nachzuholen, sind ungenügend. So bleibt die Frage der Exis-
tenzsicherung während der Ausbildung ungelöst. Kommt hinzu: Wer keine 
kontinuierliche Weiterbildung absolviert, kann mit dem technologischen Fort-
schritt nicht mithalten und scheidet nach einem Stellenverlust immer öfter aus 
dem Arbeitsmarkt aus. Schwierig ist es auch für Migrantinnen und Migranten, 
deren Diplom in der Schweiz nicht anerkannt ist, und für Kinder, die in benach-
teiligten Familien aufwachsen. Weil Kindergarten und Schule in der Schweiz 

spät einsetzen, können ungleiche Startchancen nicht wettgemacht werden. Kin-
der aus armutsbetroffenen Familien sind deshalb häu"g später selbst wieder 
arm. 

Wer ein existenzsicherndes Einkommen erzielen will, muss Familie und Beruf 

vereinbaren können. Die Möglichkeiten dazu sind in der Schweiz aber mangel-
haft. Trotz den Bemühungen auf Bundesebene gibt es zu wenig bezahl- und 
erreichbare Angebote der familienexternen und schulergänzenden Betreuung. 
Bei unregelmässigen Arbeitszeiten bieten institutionalisierte Kinderbetreu-
ungsangebote wie Kitas keine Lösung. 

Während OECD-Länder durchschnittlich 2.3 Prozent ihres Bruttoinland-
produktes für Familien ausgeben, investiert die Schweiz gerade mal 1.5 Pro-
zent. Auch deshalb sind Kinder in der Schweiz ein Armutsrisiko. Alleinerziehende 
sind überdurchschnittlich betroffen. Schweizweit ist jede vierte alleinerziehen-
de Familie auf Sozialhilfe angewiesen. In Biel trifft es jede zweite alleinerzie-
hende Familie. 

In zahlreichen Kantonen sorgt die Tiefsteuerpolitik für sinkende Steuerein-

nahmen und in der Folge für vermehrte Sparmassnahmen. So ist auch die Sozial-
hilfe immer mehr unter Druck gekommen. Mit dem Argument, die Sozialhilfe 
koste zu viel, wurden in einem zähen politischen Prozess die Richtlinien zur 
Gewährung von Sozialhilfe (SKOS Richtlinien) verschärft. Die materielle Un-
terstützung wurde reduziert. Insbesondere kleine Haushalte, junge Erwachse-
ne und Familien erhalten weniger Geld für den alltäglichen Bedarf. Die mini-
male Teilhabe an der Gesellschaft ist häu"g nicht mehr gewährleistet. Kommt 
hinzu: Weil ein nationales Gesetz fehlt, unterscheiden sich die kantonalen So-
zialhilferegelungen. Armutsbetroffene Menschen werden je nach Region un-
terschiedlich unterstützt. Einige Kantone sind derzeit daran, ihre Sozialhil-
feleistungen sogar unter das Existenzminimum zu reduzieren. 

Zunehmend bereiten den Haushalten auch steigende Kosten Probleme. So 

nehmen die Ausgaben für die Krankenkassenprämien immer grössere Anteile des 

Haushaltsbudgets ein. Während die Kantone bei der individuellen Prämienver-
billigung sparen, haben sich die Prämien in den letzten 20 Jahren mehr als 
verdoppelt. Familien knapp über der Armutsgrenze geraten zunehmend in Be-
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drängnis. Ihr Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen verschlechtert sich. Be-
reits heute verzichtet jede/ jeder Sechste aus "nanziellen Gründen auf einen 
Arztbesuch. 

Auch die Wohnkosten machen einen immer grösseren Anteil des Einkom-
mens aus. 82 Prozent der Armutsbetroffenen geben mehr als 30 Prozent ihres 
Einkommens fürs Wohnen aus.

Empfehlungen

Armut bleibt in der Schweiz die grösste sozialpolitische Herausforderung der 
kommenden Jahrzehnte. Institutionell sind folgende Schritte dringlich:

1. Bund, Kantone und Gemeinden setzen sich das Ziel, Armut um die Hälfte 
zu reduzieren (SDG 1.2). Wie sie dieses Ziel erreichen, zeigen sie in einer 
«Schweizerischen Strategie zur Armutsbekämpfung» auf, welche sie ge-
meinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Armutsbetroffe-
nen entwickeln. 

2. Der Bund verstärkt sein Engagement in der Armutsbekämpfung. Ein natio-
nales Kompetenzzentrum Armutsbekämpfung bündelt das Wissen und die 
Erfahrungen zur Armutsproblematik auf Bundesebene und fördert den 
Austausch zwischen den Akteuren. Teil davon ist ein nationales Armutsmo-
nitoring. 

Inhaltlich muss der Fokus auf folgenden Themen liegen:

3. Die Existenzsicherung wird landesweit einheitlich geregelt und ermöglicht 
die soziale Teilhabe. Der Zugang zu Gesundheitsleistungen und bezahlba-
rem Wohnraum ist auch für Armutsbetroffene und -gefährdete garantiert. 
Familien werden mit Familienergänzungsleistungen unterstützt. 

4. Kontinuierliche Bildungschancen sind gewährleistet. Dies beinhaltet frühe 
Förderung für alle Kinder, erwachsenengerechte Angebote der Nachholbil-
dung inklusive Finanzierung des Lebensunterhalts, offener Zugang zu Wei-
terbildung auf allen Karrierestufen sowie Validierung von ausländischen 
Diplomen.

5. Der Beruf ist mit der Familie vereinbar. Das Angebot an familienexterner 
und schulergänzender Kinderbetreuung deckt überall in der Schweiz die 
Nachfrage. Frauen* und Männer* verdienen gleich viel für die gleiche Ar-
beit und die unbezahlte Care-Arbeit ist egalitär verteilt.


